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7. Beschlussfassung über die Vergütung und über das Vergütungssystem für die Mit-
glieder des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungsänderungen  

 
Nach §113 Abs. 3 AktG in der seit dem 1. Januar 2020 gültigen Fassung ist bei bör-
sennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre durch die Hauptversammlung 
ein Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen. Die erstma-
lige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, 
die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen. Die Vergütung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung der Amadeus FiRe AG konkret festgelegt. Die 
Vergütung ist als reine Fixvergütung zuzüglich eines Sitzungsgeldes ausgestaltet. Der 
genaue Wortlaut von § 13 der Satzung in seiner jetzt gültigen Fassung sowie das 
zugrundeliegende abstrakte Vergütungssystem mit den Angaben gemäß §§ 113 Abs. 3 
Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG werden in dieser Einberufung im Abschnitt: 
„III. ERGÄNZENDE ANGABEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 7“ dargestellt. 

 
Vorstand und Aufsichtsrats sind nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, 
dass die Vergütungsregelungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats in § 13 der Sat-
zung im Grundsatz angemessen sind und dem Unternehmensinteresse der Amadeus 
FiRe AG dienen. Allerdings soll die Fixvergütung moderat erhöht und entsprechend 
in der Satzung neu festgesetzt werden soll.   

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen:  

 
7.1 Satzungsänderung 
 
§ 13 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft werden wie folgt neu gefasst: 
 

„(1)Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine jährliche Vergütung von 
EUR 25.000, der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache dieses 
Betrages, sein Stellvertreter das Zweifache. Aufsichtsratsmitglieder, die nur 
während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, 
erhalten eine dem Verhältnis der Zeit entsprechende Vergütung. Ab der 6. Sit-
zung des Aufsichtsrats innerhalb eines Geschäftsjahres erhält jedes Mitglied des 
Aufsichtsrats pro Aufsichtsratssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 500.  

 
(2) Die Mitgliedschaft und der Vorsitz in Ausschüssen des Aufsichtsrates wird 

zusätzlich vergütet. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält EUR 12.000, 
der Vorsitzende des Bilanzausschusses und der Vorsitzende des ständigen 
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Ausschusses gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG jeweils EUR 20.000 und die Mit-
glieder in Ausschüssen EUR 6.000 bzw. die Mitglieder des Bilanzausschusses 
EUR 10.000 für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Mitgliedschaft bzw. ihres Vor-
sitzes; Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

 
7.2 Vergütungssystem Aufsichtsrat und Bestätigung der Vergütungsregelungen 
 

Die nach 7.1 angepassten und im Übrigen unveränderten Vergütungsregelungen 
für Mitglieder des Aufsichtsrats in § 13 der Satzung werden bestätigt und das in 
dieser Einberufung im Abschnitt: „III. ERGÄNZENDE ANGABEN ZU TAGES -
ORDNUNGSPUNKT 7“ dargestellte Vergütungssystem für die Mitglieder des Auf-
sichtsrats wird beschlossen.
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